
Ueber den derzeitigen Stand der gesetzlichen

Schutzbewegung zu Gunsten der Alpenflora
unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit des

»\7ereins zum Schulze und zur Pflege der Alpen'pflanzen«.

N ach t rag IIU

Von C. Sc h mol z, Ba m b erg.

Bayern.

In Bayern hat nicht zum wenigsten infolge der Initiative
unseres Vereins, die Naturschutzidee nunmehr festen fuss ge
fasst. namentlich ist der Schutz der Alpenflora seitens der Be
hörden in einer verständnisvollen und mustergiltigen \\'eise
dun'ligeführt worden, die in anderen Ländern Nachahmung ver
dient. Vor allem ist zu erwähnen lind freudig zu begrüssen, dass
die Errichtung eines Pflanzenschonbezirks

in den Berchtesgadencr Alpen
Tatsache geworden ist.

Unser Verein hat seit seiner Gründung die Notwendigkeit
der Schaffung von freizonen (Reservationen) in den Alpen ver
fochten, ja er war der erste, der diese Idee in die Tat umsetzte
und zwar durch Anlage bezw. Uuterstützung von vier Alpen
gürten, die gewissermassen Pflanzenreservationen im kleinen
darstelien. Man verhehlte sich jedoch nicht, dass die \i erhält
nismüssig kleinen Gärten, selbst in grösserer Anzahl, allein nicht
imstande sein würden, die Alpenflora zu schützen lind zu er
halten, und so fasste die Vereinsleitung schon vor 3 Jahren
d.ie trriehtung eines Naturschutzparkes im Alpengebiet nach
dem Muster der amerikanischen R.eseryationen, 'wenn auch er
heblich kleiner, ins Auge.2

1 Vergl. Jahresberichte 1907 bis 1909. .
2 Vergl. 8. Jahresbericht pag. 78 ff. und 9. Jahresbericht pag. 86 ff.
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Auf Grund zahlreicher Erhebungen kam der Verein jedoch
zu der Ueberzeugung, dass er mit seinen bescheidenen Mitteln
niemals an die Verwirklichllng eines derartigen Projektes, wei
ches bei einer einigermassen genügenden Ausdehnung Millionen
erfordern würde, denken konnte. Dagegen bot sich die ;'\lög
lichkeit, wenigstens Schonbezirke für die Alpenflora zu schaffen.
Diese Möglichkeit wurde gegeben auf Grund des auf Initiative
des Vereins erlassenen bayerischen Gesetzes vom 6. Juli 1908
(Art. 22 b, Abs. 2 d.es Polizcistrafgesetzhuches) und der hierauf
bezüglichen oberpolizeilichen Vorschriften der k. R.egierungen von
Oberbayern ,und von Schwaben und Neuburg vorn 19. bez\\'.
2-3. Oktober 1909, welche unter anderem die Bildung von Pflan
zenschol1Qezirken, namentlich im § 7 der oberbayerischen Vor
schriften, vorsehen.3

Als Pflanzenschonbezirk hielt der Verein das Gebiet östlich,
süidlich und 'westlich vom Königsee in den Berchtesgadener
Alpen, weil vollständig servitutfrei und dem Staats3rar gehörig,
für vorzüglich geeignet.4

Eine diesbezügliche Eingabe an das k. Bezirksamt Berch
tesgaden, die sich auf obigen § 7 bezog, hatte dank der Unter
stützung des k. forstamtes Berchtesgaden und der dortigen
Alpenvereinssektion vollen Erfolg. Laut Verfügung vorgenalln
ten Bezirksamtes vom 15. April 1910 5 ist die Errichtung eines
Pflanzens honbezirkes in den Berchtesgadener Alpen, des ersten
in den Alpen, Tatsache geworden. ,ach § 3 dieser Verfü
gung ist das Pflücken, Abreissen, Ausgraben, Ausreissen, Sam
meln und fortbringen \vildwachsender Pflanzen aller Art ver
boten. Ausgenommen ist das Sammeln wildwachsender Pflan
zen zu wissenschaftlichen Zwecken durch Personen, die sich im
Besitze eines vom Bezirksamt Berchtesgaden widerruflich aus
zustellenden Erlaubnisscheines befinden. Leider ist das Aus
graben und ammeln von Enzianwurzeln durch die mit forst
amtlichem Erlaubnisschein versehenen Personen ge taHet, je
doch ist dieses Ausgraben durch eine Verfügung des k. finanz
ministeriums, Ministerial-Forstabteilung, vom 12. Mai 1910 G im
Sinne der Erhaltung der Pflanzen geregelt.

Der Pflanzenschonbezirk, der an anderer teile dieses Be
richtes ausführlich geschildert wird,7 wird gebildet durch die
Landesgrenze gegen Salzburg, d. h. eine Linie, welche sich
vom Torrenerjoch südlich über Schneibstein, Kahlersberg, Grane
Köpfe. Jägerbrunnentrog, Grosses Teufelshorn, Alpriedlhorn bis

3 9. Jahresbericht pag. 97 und 99. 4 9. Jahresbericht pag. 86 H.
G Anfang o. 1\' ' 6 Anhang No. I. 7 pag. 50 ff.
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Punkt 2137 der Generalstabskarte und von da in nordwest
ficher Richtung, den Funtenseetauern entlang, zum Grossen
Hundstod (2594 m) hinzieht. Die nordöstliche Umgrenzung wird
gebildet durch die Linie Hundstod, Rotleitenschneid, Hirsch
wiese, Eisbachtal, Eisbach, St. Bartholomae, hinüber zum Kes
sel und von da zum Königsbach, Königsbergbach, Torrenerjoch.

Das Gebiet umfasst etwa 45 km. Sein Flächeninhalt be
trägt 8302,245 ha, wovon 6078,348 ha nicht bewaldete Fläche
und 2223,897 ha Waldbestand. Die flora ist infolge der gün
stigen geologischen Verhältnisse eine ungemein reichhaltige.

Die Aufgabe unseres Vereins wird es nun zunächst sein,
den gesamten Pflanzenbestand des Schonbezirks durch Fach
bötaniker aufnehmen zu lassen, wozu heuer bereits der Anfang
gemacht wurde.8 Sodann wird das Gebiet unter die wissen
schaftliche Kontrolle des botanischen Institus der k. Universität
München gesteHt, deren Iiauptaufgabe es sein wird, die Pflan
zenbestände in ihrem natürlichen \Vachsi um zu überwachen
und dadurch wichtige Fragen der Pflanzengeographie usw. zu
lösen.

Die Errichtung dieses Pflanzenschonbezirks, die einen wür
digen Abschluss der zehnjährigen Tätigkeit unseres Vereins
bildet, ist, wie viele Zuschriften dartun, in der .gebildeten Welt,
namentlich in den Kreisen des Deutschen und Osterreichischen
Alpenvereins mit Begeisterung aufgenommen worden. In Wirk
lichkeit handelt es sich aber nicht nur um einen Pflanzenschon
bezirk, sondern tatsächlich um einen Naturschutzpark. Denn
wenn man bedenkt, dass ausser den Pflanzen, der reiche Wild
stand durch waidgerechte Behandlung weitgehendste Schonung
geniesst, dass an dem dem Staatsärar gehörenden Boden keiner··
lei Verändfrungen vorgenommen werden dürfen, dass jede
landwirtschaftliche Kultur ausgeschlossen ist. dann sind ja nahe
zu alle Bedingungen für einen Naturschutzpark gegeben.

Kurz nach dem Erlass der vorerwähnten oberpolizeilichen
Vorschriften von Oberbayern und von Schwaben und Neu
burg, stellten sich der Durchführung derselben insofern grosse
Schwierigkeiten entgegen, als die mit derselben betrauten Unter
organe (Schutzleute, Gendarmen, Forstheamte) natürlich die zu
schützenden r- flanzen rour unvollkommen oder gar nicht kann
tell. Auf Grund wiederholter Anfragen und Wünsche seitens
der Behörden, entschloss sich unser Verein, Tafeln mit den
farbigen Abbildungen jener 24 geschiitzten Pflanzen nebst den
speziellen Strafbestimmungen 9 herauszugeben und dieselben in

8 Siehe pag. 56 ff.
o Siehe nebenstehende Abbildung.
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einer Auflage von 3500 Stück sowohl den einschlägigen Be
hörden zur Verfügung zu stellen, als auch weitgehendste Ver
teilL;ng derselben in Schulen, Restaurants, Hotels, Schutzhütten,
Wartesälen usw. des Gebietes der bayerischen Alpen unent
geltlich und portofrei vorzunehmen.

D<1r.k dem liebenswürdigen Entgegenkommen des Herrn
Professor Dr. G. H e gi in München durften die hiezu nötigen
Abbildungen der Hegi - Dunzinger'schen Alpenflora und der
Begi'schen illustrierten Flora von Mitteleuropa entnommen
werden. Die mustergültige Ausführung und den Vertrieb der
Tafeln übernahm die Firma 1. F. L eh m a, n n's Ver lag in
M Li n ehe n. Trotz dieses Entgegenkommens beliefen sich die
Gesamtkosten auf Mark 2042,88, zu deren Deckung der Landes
ausschuss für Naturpflege in Bayern 600 Mark, die k. Regie
rung von Oberbayern und von Schwaben und Neuburg 100 Mark
bez\\'. 200 Mark (für Schulzwecke) beisteuerten. Der Selbst
kostenpreis der einzelnen Tafel betrug ink!. Beleistung und Ver·
sandrolle Mark -.65.

Auch für dieses Unternehmen im Interesse des Schntzes
der Alpenflora ist dem Verein ehrende Anerkennung seitens der
einschlägigen k. bayerischen Ministerien und der k. Regie
rungen zu teil geworden.

* .,. *

Auf Grund vorgenannter oberpolizeilicher Vorschriften haben
nachfolgende vier k. bayerische Bezirksämter und die Stadt
München distrikts- bezw. oberpolizeiliche Vorschriften erlassen:

Friedberg am 20. Januar 1910 10 zum Schutze von 18 Pflan
zen, München am 12. April 1910 11 von 30 Pflanzen, Berchtes
gaden am 21. Mai 1910 12 von 8 Pflanzen nebst Bestimmungen
über den Schonbezirk, Markt Oberdorf am 17. August 1910 1':
von 4 Pflanzen. Die Stadt München erliess am 3. September
1910 14 eine dankenswerte Verordnung über das Feilhalten und
den Verkauf von 53 Pflanzen.

Im ganzen sind in Bayern durch ober-, distrikts- und orts
polizeiliche Vorschriften bis zum 31. Dezember 1910 nac!lfol
gende 73 Alpen- und Voralpenpflanzen geschützt:

10 Anhang No. n.
11 Anhang 1'l0. III.
} 2 AEhan[ No. IV.
IB Anhang No. V.
] 4 Anhang No. VI.
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Actaea spicata, Christophkraut,
Adonis vernalis, Gelbes Adonisröschen,
Amelanchier vulgaris, Pelsenmispel,
Anacamptis pyramidalis, Hundswurz,
Arnica montana, Arnika,
Artemisia mutellina, Edelraute,
Arum maculatum, Aronsstab,
Asarum europaeum, Haselwurz,
Aster amellus, blaue Aster,
Aster Linosyris, Goldaster,
CentaUl'ea axillaris, Grosse Kornblume,
Centaurea Jacea var. angustifolia, Iieideflockenblume,.
Cephalanthera grandiflora, Weisses Waldvögelein,
Cephalanthera rubra, Rotes Waldvögelein,
Chamaeorchis alpina, Alpenzwergstendel,
Cochleria officinalis, Löffelkraut,
Convallaria maialis, Maiglöckchen,
CycJamen europaeum, Alpenveilchen,
Cypripediilm calceolus, Prauenschuh,
Cytisus Ratisbonensis, Regensburger Gaisklee,
Daphne cneorum, Steinrösl,
Daphne mezereum, Seidelbast,
Dorycnium suffruticosum, Backenklee,
Pritillaria meleagris, Schachblume,
Galanthus nivaJis, Gemeines Schneeglöckchen,
Gentiana acaulis (vulgaris), Stielloser Enzian,.

ascJepdiadea, Schlangenwurz,
lutea, Gelber Enzian,
pannonica, Violetter Enzian,
purpurea, Roter Enzian,

Gladiolus paluster, Rote Sumpfschwertlille,
Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss,
Helleborus niger, Schwarze Niesswurz,
Hemerocallis flava, Gelbe Taglilie,
Hieracium I-Ioppeanum, Hoppe's Habichtskraut,
Ilex aquifolium, Stechpalme,
Iris florentina, Plorentiner Schwertlilie,
Iris Sibirica, Blaue Schwertlilie,
Iris variegata, Bunte Schwertlilie,
Lencoium vernum, frühlings-I(notenblume,
Lilium martagon, Türkenbund,
Muscari botryoides, Taubenhyazinthe,
Nigritella nigra, Braunelle,
Nigritella suaveolens, Wohlriechende Braunelle,.
Nuphar luteum, Gelbe Teichrose,
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Nuphar pumilum, Kleine Teichrose,
Nymphaea alba, Weisse Seerose,
Ophrys apifera, l

- arachnites,
- - aranifera, J Spinnen- und Pliegenblumen,

-- muscifera,
Orchis mascula, Salepknabenkraut,

- militaris, Soldatenknabenkraut,
- ustulata, Kleinblütiges Knabenkraut,

Ornithogalum umbellatum, Vogelmilch,
Pinus cemhra, Zirbelkiefer,
Pirola media, Mittleres Wil1tergrün,
Plantanthera bifolia, Zweiblättrige Kuckucksblume,
Potentilla rupestris, Weises Pingerkraut,
Primula auricula, Oamsblume,
Pulsatilla alpina, Bergmandl,

- pratensis, Osterblume,
- vulgaris, Küchenschelle,

Rhododendron charnaecistus, Zwergalpenrose,
ferrugineum, Rostrote Alpenrose,

- hirsutum, Rauhaarige Alpenrose,
Scolopendrium officinarum, liirschzunge,
Scorzonera purpurea, Purpurfarbige Schwarzwurzel,
Taxus baccata, Eibe,
Trifolium rubens, Langähriger Klee,
Veronica austriaca, Österreichischer Ehrenpreis.

- spicata, Ähriger Ehrenpreis.

Oesterreich-Ung·arn.

Am 28. Mai 1910 ist endlich das Gesetz, wirksam für das
iErzherzogtum Österreich ob der Ens, betreffend den Schutz von
19 Alpenpflanzen erschienen,15 dagegen liegt das für Steier
mark projektierte Gesetz, welches den Schutz von 21 Alpen
pflanzen vorsieht, erst im Entwurf 16 vor, der wohl ohne we
senltiche Änderung zur ~nnahme gelangen dürfte.

über die pflanzenschutz-Eingabe der Tiroler Alpenvereins
Sektionen. der skh auch der Verein zum Schutze und zur Pflege
der Alpenpflanzen angeschlossen hat, ruht ebenfalls ein Un
stern; dieselbe kam bisher nicht, wie beabsichtigt, in den Ein
lauf des zum Herbst tagenden Landtages. Hoffentlich wird das

15 Anhang No. VII.
16 Anhang No. VIII.
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gerade für Tirol, wie für kein anderes öst.erreichisches Kronland
dringend notwendige Gesetz in der nächsten Session verbe
schieden.

Die Sektion Salzburg des Deutschen und Osterreichischen
Alpenvereins hat in Verbindung mit anderen Körperschaften
ebenfalls dem dortigen Landtag ein Gesetz zum Schutze der
Alpenflora unterbreitet. Auch hierzu ist unser Verein um ein
ausführliches Gutachten angegangen worden, welches am
26. Mai 1910 nebst den notwendigen Unterlagen bereitwilligst
zur Verfügung gestellt wurde.

IJl demselben wurde auf die mustergültige R.egelung der
Pflanzenschutzfrage in Bayern verwiesen und die Notwendigkeit
der Errichtung von Pflanzenschonbezirken ausdrücklich be
tont. Namentlich wäre es zu begrüssen, wenn in Salzburg ein
Scbonbezirk in direktem Anschluss an den angrenzenden baye
risc.hcp errichtet würde.

Sehr erfreulich und begrüssenswert ist die seitens des Ma
gistrat1: der k. k. R.eichshaupt- und Residenzstadt Wien er·
schienenen Kundmachung vom 27. September 1910,17 betreffend
das Verbot des Feilhaltens und des Verkaufes von 13 Pflan
ze:! mit den Wurzeln, sowie blühender Obstreiser auf den
Märkten und in den Markthallen in Wien. Auch das Zustande
kOlnmen dieser Verfügung darf sich unser Verein als ein in
direktes Verdienst zuschreiben.

Schweiz.

Nachdem der Kanton Wallis am 13. Juli 1906 18 als erster
Vorschriften zum Schutze der Alpenflora erlassen hatte, folgten
anfangs 1909 in rascher Aufeinanderfolge die Kantone St. Gallen,
Appenzell-Inner-Rhoden, Luzern, Solothurn, Uri, Glarus, Aar
gau, Zürich, Zug und Graubünden. Diesen schloss sich am
19. April 1910 der Kanton UnterwaIden ob dem Wald 19 an. In
dieser Verordnung, die keine besonders zu schützenden Pflan
zen namhaft macht, sond~rn sich nur im allgemeinen auf wild
wachsende, seltene Pflanzen bezieht, ist der Artikel 2 insofern
bemerkenswert, als nach diesem gewisse Pflanzenarten un'd
Standorte zeitweilig oder dauernd mit absolutem Verbot belegt
werden können. Hierdurch ist, nach bayerischem Muster, die

17 Anhang No. IX.
18 8. Jahresbericht pag. 95 ff.

-19 Anhang No. X.
7
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Möglichkeit gegeben, gewisse Bezirke als Schongebiete zu er-,
klären. ' ' :\< .

Trotz aller Bel'!lühungen der Schweizerischen Naturschutz
kommissi011 haben sich 12 Kantone leider immer noch nicht
zum Erlass von Pflanzenschutzverordnungen aufraffen können.
Doch auoh hier werden die nächsten Jahre Wandel schaffen.

Dagegen ist es vorgenannter Kommission mit Hilfe des
Schweizerischen Bundes für Naturschutz im Oktober 1909, ·mit
Wirkung vom 1. Januar 1~10, gelungen, den ersten Schweize
rischen Nationalpark im Val Cluoza bei Zernez zu errichten
u'nd damit den Anfang zu der geplanten 200 Quadratkilometer
umfassenden Reservation südlich des Irin bis zum Ofenpass,
zu machen.

Das südlich von Zernez gelegene, 25,6 Quadratkilometer'
grosse Val Clu0za,2o ist ein wildes, schwer zugängliches, 10 km'
langes und ca. 4 km breites, vom 3159 m hohen Piz Quatervals'
'nach Norden ziehendes Hochtal mit interessanter Flora und
Fauna, unter welch' letzterer Giemsen, Hirsche, Steinadler,
Auer- und Birkwild, ja sogar Bären -_ die letzte Zufluchtsstätt:
dieser in der Schweiz - vorkommen. Um die dortige Jagd-,
Weide- undWaldgerechtsame abzulösen, muss hierfür an die
Gemeinde Zernez ein jährlicher Pachtschilling von 1400 Frs. I

gezahlt werden. Seit dem 1. Oktober v. 1. ist das westlich vom'
Val Cll10za gelegene Tantermuossagebiet dazu gekommen. Irr
Unterhandlungen ist man ferner mit der Gemeinde Schuls bezüg
lich des botanisch hochinteressanten Val Scarl im Osten und
uer westlich sich anschliessenden Gebiete. Ist das ganze in
Aussicht genommene Territorium einmal arrondiert, so besitzt
die Schweiz einen Nationalpark, der sich sowohl landschaftlich,
geologisch, als auch in Bezug auf Flora und Fauna in seiner
Eigenart, wenn auch nicht bezüglich seiner Ausdehnung, woht
mit den iJordamerikanischen Reservationen messen kann. Be~,

der Vaterlandsliehe der Schweizer und ihrem Opfersinn, wenn
es gilt, nationale Güter zu retten, steht zu .erwarten, dass der:
Nationalpark in seiner ganzen projektierten GrQsse bald gesi-'
chert sein wird. Interessant ist auch, dass Italien, dessen Grenze \
an die Abteilung Zernez stösst, V0n Livigno aus eine ,Reserva- .
tion an die schweizerische anzulehnen 21 woduroh beabsichtigt,
der Tierbestand im Val Cll1oza, der bisher unter den italienischen:
Wilderern sehr zu leiden hatte, nicht mehr gefährdet erscheint. '

,
2'. C. S~IHöter, Der erste Schweizerische Nationalpark Val Clu.oza_

bei Zernez. Iieimatschutz-Iieft 3, 1910.
21 4. Jahresbericht der Schweizerischen Naturschutzkommission

pag. 33.
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An h a n~.

Die wichtigsten Gesetze' und Verordnungen

zum Schutze der Alpenflora,

In den Ländern Bayern, Österreich-Ungarn

und der Schweiz.

Nachtrag III (1910).

B a y ern.

No. l.

Vollzugsbestimmungen
d('~ kgI. bayer. Staatsministeriums der

Finanzen, Ministerial-Forstabteilung
zum Schutze einheimischer Pflanzen·

arten vom 12. Mai 1910.

tI

Zum Vollzuge der zum Schutze einheimischer Pflanzenarten gegen
Ausrottung erlassenen oberpolizeilichen Vorschriften vom zu 1 19.,
zu 2 28. Oktober 1909 haben die k. forstämter tatkräftig mitzuwirken.
Das forstschutzpersonal hat gelegentlich seiner Dienstgänge auf Pflan
zensammler acht zu nehmen und über \Vahrnehmungen von übertre
tungen der Vorschriften' Anzeige zu erstatten. Das forstpeflsonal ist
mit den Pflanzenarten, die dem polizeilichen Schutze wlterste'1lt sind,
soweit ihm deren völlige Kenntnis noch ermangeln sollte, genau be
kannt zu machen derart, dass Verwechslungen mit anderen ähnlichen
Pflanzen (z. B. der Arnica mit dem Wieser,bocksbart oder dem wei
denbättrigen Rindsauge, der Braunelle, nigritella angustifolia mit dem
sch,varzköpfigen K,lIabenkraut, Brändlein, orchis ustulata) ausgeschlos
sen werden.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Gebaren von Pflanzensamm
lern zum Behufe von Gelderwerb und der DurchfUhrung des Verbots i'll
zu 1 § 3, zu 2 § 4 der oberpolizeilichen Vorschriften zuzuwenden.

Im Staatswald ist die Gewinnung von lebensfähigen ciben- und
Zirbenstämmchen und Ästen zum Zwecke der tfersteJlung von Schil
dern für das Aufmachen von Jagdtrophäen hiemit untersagt.

, An die nach zu 1 §. 4 Ziffer n, zu 2 § 5 Ziffer IV der oberpolizei
lichen Vorschriiten einzuholende Zustimmung zur Ausstellung von cr
laubnisscheinen behufs Gewinnung von cnzianwurzeln zum Schnaps
brennen wird in der Regel die Auflage zu knüpfen seir" dass bei dem
Wurzelgraben an jedem der Orte, wo zum Brennen brauchbare Enzian
vorkommen, eir.e Anzahl Pflanzen stehen bleiben müsse und dass das
Graber: erst nach etwa 5 Jahren an derselben SteHe wieder g~übt wer
den darf. _~. _ .. '-._ ......."."...-. ",
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Im übrigen sollen seitens des Forstpersonals Übertreibu,ngen bei
liandhabung der Vorschriften, Rigorositäten und barsche Anreden gegen
über Touristen und Spaziergängern vermieden und bei unerheblichen
Zuwiderhandlungen nicht gewerbsmässiger Pflanzensammler in den er
sten Geltu,ngsjahren der Vorschriften zunächst mit Belehrung und Ver
warnung vorgegangen werden.

Abdrucke für den Referatsgebrauch, die k. Forstämter und expo- \1
nierten Forstamtsassessoren liegen bei. I)

Distrikt~,rolizeiliche Vorschriften
des 1<. bayer. Rezirksamtes Friedberg
zum Schutze einheimischer Pflanzen
arten gegen Ausrottung und zwar ge-

m1l8s Art. 22b, Abs. TI des Polizei straf
ge~etzbuchps in der Fassung des Ge

setzf'S vom 6. Juli 1008. No. 11.

§ 1.

I. Das Pflücken und Abreissen, Ausgraben und Ausreissen der
nachbezeichneten Pilanzen in grässeren Mengen ist auf fr~mdem Grund
und Boden nur dem Inhaber eines distriktspolizeilichen Erlaub.nisscheines
gestattet:

Türkenbund - Lilium Martagon,
liaselwurz - Asarum europaeum,
Aronstab - Arum maculatum,
Cbristophkraut - Actaea spicata,
Löffelkraut - Cochlearia,
Seidelbast - Daphne Mezereum,
Stengelloser Enzian - Gentia.na acaulis,
Brandorchis - Orchis ustulata,
Schneeg'!öckchcn - Leucoium vernum (Prühlingsknotenblume),
Prauenträne - Ophrys muscifera (Mücken- oder Fliegenblume),
Traubenhyazinthe - Muscari botryoides (Bisarnblume),
Schwertel - Gladiolus palustris (Siegwurz, Allermannsharnisch)
Vogelmilch - Ornithogalum umbellatum,
Scbachblume - Fritillaria meleagris,
Pyramidenförrniger liundswl.1fz - Anacamptis pyramidalis Reich

(Knabenkraut), .{"I
. Sibirische Schwertlilie - Iris sihirica (Schwerte!),

Gelbe Taglilie - tlemerocallis flava (Tagblume),
Sumpforchis - Orchis palustris Jacqu.

II. Auf einzelne Exemplare oder kleine Sträusse erstreckt sich diese
Vorschrift nicht.

§ 2.

r. Die in § 1 vorgeschriebenen Erlaubnisscheine werde,n für den Be
zirk von dem unteliertigten Amte ausgestellt. Sie sind nicht übertrag
bar und bezeichnen Vor- und Zuname, dann Wohnort des Inhabers, so
wie das Sammelgebiet und die zu sammelnden Pflanzenarten.

II. Die Ausstelltmg des Scheines wird in der Regel verweigert,
wenn der Nachsuchende innerhalb der letzten zwei Jahre wegen über
tretung vorstehender Vorschriften, wegen Porstdiebstahls, Forstfrevels,
Porst- oder feldpolizeiübeliretung oder Jagdvergehens bestraft worden
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ist oder sonst infolge seiner Vorstrafen vom sicherheitspolizeilichen
Standpunkte zu erhebliche,n Bedenken Anlass gibt. . .

III. Die Erlaubnisscheine sind von deren Inhabern stets bel sich
zu führen und auf Verlangen der öffentlichen Sit:herheitsorgane soWie
des Jagd-, forst- und feldschutzpersonals vorzuzeigen.

IV. r Der Erlaubnisschein kann jederzeit wieder eingezogen werden,
wenn feststeht, dass dessen Inhaber sich gegen gegenwärtgie .vor..
schriften verfehlt, das ihm zugewiesene Sammelgebiet überschntten,
oder die Bedingungen des Erlaubnisscheines überschritten hat.

V. Die Ausstellung eines distriktspolizeilichen Erlaub'üsscheines ist
auf die frage der privatrechtlichen Befugnis zum Pflücken und Ab
reissen von Pflanzen und zum Ausgrahen von Wurzeln auf fremden
Grundstücken ohne Einfluss.

§ 3.
Auf die in § 1 genannten Pflanzen, " elche in Gärten und Kulturen

gezogen wurden, finden diese Vorschriften keine Anwendung.

§ 4.
Wer den gegenwärtigen Vorschriften zuwiderhandelt, wird an Geld

bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

Frieclberg, den 20. Januar 1910.

No. IIf.

Distriktspolizeiliche Vorschriften
des 1<. bayer. Rezirksamtes München
zum chutze einheimischer Pflanzen

arten gegen Ausrottung vom 11. März
1910.

~ l.
I. Das Pflücken lind Abreissen der nachbezeichneten Pflanzen in

grösseren Mengen ist verboten:
Adonis vernalis, Gelbes Adonisröschen,
Aracamptis pyramidalis, Hundswurz,
Aster Amellus, Blaue Aster,
Aster Linosyris, Ooldaster,
Centaurea axillaris, Grosse Kornblume,
Centaurea Jacea var. angustifolia, Heideflockenblume,
Cypripedium Calceolus. Frauenschuh, Pantoffelblume,
Cytisus ratisbonensis, Regensburger Oeisklee,
Daphne Cneorum, Steinrösl, Heiderösl (wohlriechender eidel-

bast),
Dorycnium suffruticosum, Backenklee,
Gentiana acaulis (vulgaris), Stielloser blauer Enzian,
Gladiolus paluster, Sumpfgladiole, Siegwurz, Rote Sumpf-

schwertlilie,
Hieracium Hoppeanum, Hoppes Habichtskraut,
Iris sibirica, Blaue Schwertlilie,
Iris variegata, Bunte Schwertlilie,
Ophrys apifera, I
Ophrys arachnit~s,
Ophrys aranifera, Spinnen- und Fliegenblumen,
Ophrys muscifera,
Orchis mascula, Salepknabenkraut,
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Orchis militaris, Soldaten- oder Helmknabenkraut,
Orchis nstulata, Dunkelblütiges Knahe.nkraut, Kuckucksblume, '
Potentilla rupestris, V,'eisses fingerkraut,
Prin,ula Auricu!a, Gamsblume,

, Pulsatilla patens, Osterblume,
Pulsatilla vuIgaris, Küchenschelle, Kuhschelle,
Scorzonera purpurea, Purpurfarbige Schwarzwurzel,
Trifolium rubens, Langjähriger Klee,
Veronica austriaca, Ahriger Ehrenpreis,
Veronica spicata,

TI. Auf das pfliicken einzelner Pflanzen e~streckt sich dieses Ver
bot nicht.

§ .2.
Das Ausreissen und Ausgraben auch nur einzelner der in ·§1 be·

zeichneten Pflanzen mit den Wurzeln ist verboten.

§3.
Das feilhalten (tlausieren), der Verkauf oder die sonstige Ver

äusserupg, desgleichen die Versendung der in § 1 bezeichneten Pflan
zen, sei es mit oder ohne Wurzel und Knollen ist verboten.

§ 4.
In dem im Amtsbezirke gelegenen Teile des Dachauer Mooses

und in jenem innerhalb des Amtsbezirkes gelegenen Teile der Gar
chinger Heide, der zwischen den Strassen von Eching nach Kreuz
strasse (Mallertshofen), von hier nach Garching, von hier nach Die-

.,~ ,.tersheim und endlich von hier nach Neufahrn sich erstreckt, dürfen die
in § 1 genannt<1n Pflanzen weder abgepflückt oder abgerissen noch mit
den Wurze'ln oder Knollen ausgegraben oder ausgerissen werden, auch
nicht in einzelnen Exemplaren.

§ 5.
fiir elen Grundeigentümer gelten die in den §§ 1 und 2 e'rlassenen

Verbote nicht, 'das Verbot in § 4 gilt auch für ihn.

§ 6.
Die nach den oberpolizeilichen Vorschriften ,"om 19. Oktober 1909

(Kreisamtsbiatt S. 193) zugelassenen Erla,ubinsscheine zum Pflanzen
sammeln werden fiir die in § 1 bezeichneten ,Pflanzen und für die in
§ 4 bezeichneten Bezirke nicht 'erteilt. ,

Im übrigen werden sie auf Ansuchen' v'om K. Bezirksanlte München
ausgestellt, gelten nur für das Kalenderjalir, in welchem sie ausge·
fertigt wurclen, sind nicht übertragbar und bezeichnen Vor- und Zu
name, dann Wohnort des Inhabers, sowie das Sammelgebiet und die
zu sammelnden Pflanzeoarten.

§ 7.
I. Das Abreissen, Abpflücke'n, Ausgrapen und Ausreissen der in

§ 1 bezeichneten Pflanzen ist in einzelnen Exemplaren den ,'Lehrern
der Hoch- und Mittelschulen, Hö~ern an staatlichen botanischen Insti
tuten (Universität, fors~lichen, ·technischen,und· tierärztiichen :Hoch
schule), ferner den Mitgliedern botanischer Vereine' und ';des'. Vereins
zum Schutze und zur Pflege der Alp,enpflanz~n zu wissenschaftlichen
Zwecken gestattet. 'Doch sind sie verpflichtet, sich Polizei-, fÖrst- und
feldschutzorganen gegenüber in der bezeichneten 'Eigt1nschaft auszu-
weisen. ,; :. " , ' ;,
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11. Das K. Bezirksamt behält sich vor, auf Antrag weitere Aus
nahmen zuzulassen.

§ 8.,
I. Auf Pflanzen der in § J bezeichneten Art, \velche in Gärten und

Kulturen gezogen werden, finden diese Vorschriften keine Anwendung.
JI. Wer jedoch mit diesen Pflanzen Handel treibt, hat sich über

-deren f1erkunft durch eine Bestätigung der Ortspolizeibehörde auszu
weisel1.

§ 9.
Zuwiderhandlungen werden an Geld bis zu J50 Mark oder mit Haft

.bestraft.

:No, IV,

Distriktspolizeiliche Vorschriften
ües. k, ba,yer. Rezi,rksulIltes Berchtes
, gaden zum Schutze einheimischer
Pflanzenarten vom' 15. April, 1910.

§ l.
I. Der Schutz der §§ 1 und 2 der im Eingang bezeichnetl;11 ober

polizeilichen Vorschriften wird auf folgende pflanzenarten ausgedehnt:
Gentiana acaulis, Stengelloser Enzian,
Lilium martagon, Tiirkenbundlilie.

Ir. Der Schutz des § 2 a. a. O. wird auf folgende Pflanzenarten
~lLlsgedehnt.

Ophrys muscifera, fliegenständel, fliegenorchis,
Chamaeorchis alpina, Alpenzwergstendel,
Orchis ustulata, Knabenkraut,
Platanthera bifoIia, Breitkölbchen, zweiblätterige Kuckucksblut:ne,
Nigritella suaveolens, wohlriechendes Kohlröschen, 6lutströpfel.

SchweissbleamI,
Scolopendrium offizinarum, Hirschzunge.

:
§ 2.

Als P f I a n zen - S c h 0 n b e z i r k wird erklärt das Gebiet, das
einerseits von der Landesgrenze, anderseits von einer Linie begrenzt
wird, die vom Torrenerjoch nach dem Känigsberg-Bach und dem Kö
nigsbach zum Kessel, dalJn ü1~e~ den. Königssee zum Eisbach, diesem
entlang zur Iiirschwiese, von dieser über die R0tle(tenschneid zum
grossen Iiundstod verläuft.

§ 3.

J. Auf dem in § 2 bezeichneten Gebiet ist das Pflücken, Abreissen,
Ausgraben, Ausreissen, Sammeln und fortbringen \.viIdwachsender Pflan-
zen aller Art verboten. '

11. Ausgenommen ist das Sammeln \vildwachsender Pflanzen zu
'wissenschaftlich~n Zwecken durch Personen, die "sich im 'Besitze eines
vom Bezirksamt Berchtesgaden widerruflich' auszustellenden Erlaubnis
.scheines befinden; ferner pas' Ausgraben. und Sammein ,von Enzian
wurzeln d~rch die ~it fOl:stam,tlichel~' P..r!aubnisschein 'VerSl<~enCfl Per
sonen: Die Erlaubl1lsscheme sllld beim Sammeln und fortbringen mit-
zuführen. .
"_ m. pie "g.emäss §" 4 ~er oberpoli~eilichen Vorschriften iausgesteIlten
Erlaubl1lsschellle gelten fur Pflanzen-Schonbezirke nicht.
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§ 4.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden mit Geld bis

zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

§ 5.
Diese Vorschrift tritt am 1. Juli 1910 in Kraft.

Distriktspolizeiliche Vorschriften
des k. bayer. Bczirksamte Markt

Oberdorf zum Schutze einheimischer
Pflanzenarten vom 17. August l!HO.

Das Kgl. Bezirksamt Markt Oberctorf erlässt auf Grund des Art. 226
Abs. 1I des Polizeistrafgesetzbuches in der fassung des Gesetzes vom
6. Ju:i 1908 G. V. BI. S.· 353, 354 zum Schutze einheimischer Pflanzen
arten gegen Ausrottung nachstehende distriktspolizeiliche Vorschriften;

Die §§ ], 2, 5, 6 und 7 der oberpolizeilichen Vorschriften vom
28. Oktober 1909 zum Schutze einheimischer Pflanzenarten gegen Aus
rottung werden auf

das Maiglöckchen (Convallaria majalis L.),
das Schneeglöckchen (Oalanthus nivalis L.),
die Knotenblume (Leucojum) und
den Türkenbund (Lilium Martagon L.)

erstreckt.

Ortspolizeiliche Vorschriften
der k. Haupt- und Residenzstadt

München
rem Schutze einheimischer Pflanzen

arten gegen Ausrottung
vom 21. September 1'>1'). No. VI.

§ I.

Das feilhalten und der Verkauf nachstehend aufgeführter Pflanzen
ist nur dann gestattet, wenn deren tlerkunft in glaubhafter Weise nach·
gewiesen werden kann:

Adonis vernahs, Gelbes Adonisröschen,
Amelanchier vulgaris (auch Aronia rotundifolia), Felsenmispel,

felsenbirne, Edelweissbaum,
Aliacamptis pyramidalis, liundswurz,
Aster Amellus, Blaue Aster,
Aster Linosyris, Ooldaster,
Centaurea axillaris, Grosse Kornblume,
Ctlltaurea Jacea var. angustifolia, Heideflockenblume,
Cephalanthera grandiflora, Weisses Waldvögelein,
Cephalanthera rubra, Rotes Waldvöglein,
Convallaria majalis, Maiglöckchen,
Cvclamen europaeum, Alpenveilchen, Erdscheibe, Saubrot,
C"pripedium Calceolus, frauenschuh, Pantoffelblume,
C~·tisus ratistonensis, Regensburger Geisklee,
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Daphne Cneorum, Steinrösl, Heiderösl (wohlriechender Seidel-
bast),

Dorycnium suffruticosum, Backenklee,
Gentiana acaulis (vulgaris), Stielloser blauer Enzian,
Gentiana asclepiadea, Schlangenwurz,
Gentiana lutea, Gelber Enzian,
Ge{ltiana panflOnic:a, Violetter "Enzian,
Gentiana punctata, Punktierter enzian,
Gentiana purpurea, Roter Enzian,
Gladiolus paluster, Sumpfgladiole, Siegwurz, rote Sumpf

schwertlilie,
Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss,
Helleborus niger, Schwarze Nieswurz, Christblume, Christrose.

Schneerose, Weihnachtsrose, Schneekattern,
tlieracium Hoppeanum, Hoppes Habichtskraut,
Iris florentina, Plorentiner Schwertlilie,
Iris sibirica, Blaue Schwertlilie, .
Iris variegata, Bunte Schwertlilie,
Lilium rnartagon, Türkenbund,
Nigritella angustifolia, Braunelle, Brünelle, Bränteln,

KohlrösJ, Schwoasbleaml,
Nuphar luteum und pumilum, Gelbe und kleine Teicllrose,.

Mummel,
Nymphae alba, Weisse Seerose,
Ophrys apifera, I
Ophrys aracl~nites, Spinnen- und Fliegenblumen,
Ophrys aral1lfera,
0Ehrys muscifera,
Orchis mascu!a, Salepknabenkraut,
Orchis militaris Soldaten- oder Helmknahenkraut,
Orchis ustulata: Dunkelblütiges Knab~nkraut, K~ckuck.sblume,
Pirola media, Mittlere~ Birnkraut, mittleres WlI1tergrun,
PotentiIla rupestris, Weisses Fingerkraut,
Primula auricula, Oamsblume, Bergpatenge,
PU'lsatilla alpina (Anemone alpina), Bergmandl, Teufelsbart,

'Almrugei,
PuJsatilla pratensis, Osterblume,
PulsatiIla vernäHs (auch Anemone ve.rnalis), Osterblume, Früh-

lingskuhschelle, Küchenschelle,
Pulsatilla vuJgaris, Küchenschelle, Kuhschelle,
Rhododendron chamaecistus, Zwergalpenrose,
RhododCjndron ferrugineum, rostrote Alpenrose, Almrausch,
Rhododendron ·hirsutum, Rauhaarige Alpenrose, Stein rose,
Scorzonera purpurea, pllrpurfarbige Schwarzwurzel,
Trifolium rubens, langähriger Klee,
Veronica anstriaca, Osterreichischer "Ehrenpreis,
Veronica spicata, Ahriger Ehrenpreis.

§ 2.
Stammen die Pflanzen aus einer Gegend, in welcher das Pflückell'

u.nd Abreissen derselben verboten oder nur mit besonderer "Erlaubnis
gestattet ist, so ist durch ein amtliches Zeugnis dies.e "Erlaubnis nachzu
weisen.

§ 3.
Die in §. 1 aufgeführten dürien in bewurzeitem Zustande weder

feilgehalten noch verkauft werden.
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Ausgenommen von diesem Verhote sind die nachweislich in Gärt
nereien kultivierten Pflanzen.

§ 4.
Vler den gegenwärtigen Vorschriften zuwiderhandelt, wird an Geld

bis zu 150 Mark oder mit tlaft bestraft.

§ 5.
Gegenwärtige ortspolizeiliche Vorschrift tritt mit dem Tage ihrer ,

Verkündigung in der Münchener Gemeindezeitung in Kraft.
Am 3. September 1910.

o e s t e r r e, ich.'

'Gesetz vom 28. Mai 1910 wirksam
iUr das Erzherzogtum Oesterrcich

ob der Ens,
Ibetreffend den Schutz einiger Arten

von Pflanzen, No. VII.

§ J.
tlinsichtlich iolgender Pflanzen und zwar:

1. Alpenlavendel (Daphne Cneorum),
2. .Edelweiss (Le~ntopodium alpinum),
3. tlirschzunge (Scolopendrium vulgare),
4. Langer Schildfarn lAsJ'lidium Lonchitis),
5. Gelappter Schildfarn (Aspidium lobatum),.
6. Stacheliger: Schildfarn' (Aspidium aculeatum),
7. Fliegenähnliche Frauenträne (Ophrys muscifera),,'
8. tlummelähnliche Frauenträne (Ophrys fuciflora),
9. Spinnenähnliche fraue,nträne (Ophrys 'aranifera), ,'.

10. Sc:hwaries Kohlröschen, Iiosswurz (Nigritella nigra),
11. Rotes Kohlröschen, tlosswurz '(Nigritella rubra),
12,. Schmalblätteri 'es Kohlröschen, liosswurz (Nigritella; an-
, . gustifolia), .
13. Frauenschuh (Cypripediul11 Calceolus), '.
14. Weisser Speik (Al:hillea Clavenae),
15. Roter Speik (PrimuJa Clusiana), ,
16. Gemeine Schachblume (fritillaria Melcagris),
J7. Alpenrose (Rhododencron hirsutum),
18. Aurikel (primula Auricula),
19. Alpenveilche,n (Cyclamen Europaeum)

ist das Ausheben und Ausreis en samt Wurzeln; Zwiebeln luid Knol
len sowie das feilhalten und' der Verkauf bewurzelter oder mit Zwie
beln oder Knollen versehener Exemp.\are verboten.

" § 2. , . . .,,' :l';'-~

. . Zu wissenschaftlichen oder' medizinalen' Zwecken' kann: das, _~'us~
l'leben und Ausreissen 'der unter die Bestimmung dieses Gesetie~ .fal~
lenden Pilanzen samt Wurzeln, Zwiebeln oder KnoBen bewilligt wer
·d~n. Diese Bewilligung wird für das Gebiet eines poI!tis,chen Be,zirkes
"von äer betreffenden politischen Bezirksbehörde, 'für mehrere p'olitis~he

Bezirke \'011 der Statthalterei erteilt. ' - " 1

,
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§ 3.
Auf Pflanzen der bezeichneten Arten, welche im Wege der Gar

tenkultur gezogen werden, findet dieses Gesetz keine Anwendung.
Wer im Besit~e solcher Pflanzen betreten wird, hat deren Pro

venil::nz durch ein Zertifikat der Gemeinde zu erweisen, in welcher sich
die betrr.fiende Gartenkultur bef~ndet.

§ 4.
Die Ubertretnng der Vorschriff d~s § 1 ist von der pl)litischen

Behörde mit Geldstrafen von 2 bis 50 K und im WiederholungsfaJle
bis zu 100 K zu bestrafen· auch ist der Verfall der Pflanzen auszu-
sprechen. •
: Die Geldstrafen fliessen in den Armenfonds derjenigen Gemeinde,
innerhalb welcher die Betretung erfolgte. .

Im falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist diese in die
entsprechende Arreststrafr umzuwandeln.

§ 5.
Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind die Minister des Acker

baues u,nd des lnnern beauftragt.

No. VlIl.

Gesetz-Entwurf
wirksam

für das Herzogtum Steiermark,
betreffend den Schutz der Alpenflora.

~ 1.
Das Ausheben und Ausreissen nachbenannter Pflanzen samt den

Wurzelu sowie das Feilhalten und 'der Verkauf derartiger bewurzel
ter' PfianzeQ ist verboten

Diese Pflauzen sind';
1. Edelweiss (Gnaphalium' leontopodium),
2. Kohlröschen ('igritella angustifolia nigra und rubra),
3. Prauenschuh (Cypripedium Calceolus),
4. Aurikel (Primula auricula), genannt "Petergstamm",
5. federnelke (Dianthus plumaris und Sternbergii),
6. Edelraute (Artemisia mutellina und spicata),
7. Alpenrosen (R.hododendron ferrugineum, intermedium,

chamaecistus und hirsutum), .
8. Pannonischer Enzian (Gentiana pannonica),
9. Gelber Enzian (Gentiana lutea),

10. Steirischer Enzian (Gentiana frigida),
11. Punktierter Enzian (Gentiana punctata),
12. Stengelloser Enzian (Oentiana acaulis),
13. Pröhlichs Enzian (Oentiana Froelichii),
] 4. Speik (Valeriana celtica).

§ 2.
Eint; Ausnahme hievon bilden nur jene fälle, wo es sich um die

Ge·.dl1l!ung dieser'Pflanzen für wissenschaftliche Zwecke handelt: in
diesen fällen muss jedoch hiezu' die Bewilligung der -betreffenden
pöHtischen Bezirksbehörde eingeholf werden.
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Den politischen Bezirksbehörden, steht auch das Recht zu, Per
sonen, welche sich gewerbsmässig mit dem Sammeln von Speik oder
Enzian beschäftigen, Erlaubnisscheine hiezu auszuiolgen. Diese Er
Iaubnisscheine sind stempelfrei und gelten nur für ein Jahr und für
ein bestimmtes Sammelgebiet. Bei der Ausfo!gung dLeser Sammel
Erlaubnisscheine ist aber daran festzuhalten, dass jedes Sammelge
'biet nur jedes dritte Jahr und nur mit schriftlicher Zustimmung des
Besitzers nach Speik beziehungsweise nach Enzian abgesucht werden
darf. . .

§ 3.
Werde.n die im § ] benannten Pflanzen in Gärten gezogell, so findet

dieses Gesetz auf sie keine Anwendung. 'A'er in dem Besitze solcher
Pflanzen betreten wird, hat deren Provenienz durch ein Zertifikat der
Gemeinde zu erweisen, in welcher sich die betreffende Kultur be
findet.

§ 4.
Die übertretungen der Vorschriften des § 1 werden von den po

litischen Behörden mit Geldbusse.n von 2 bis 20 K und im Wieder
hoJung~falle bis 50 K bestraft.

Auch ist der Verfall der Pflanzen allszusprechen.
Die Geldstrafen fliessen in den Armenfonds jener Gemeinde, in

nerhalb welcher die Betretung erfolgte. )m falle der Uneinbringlich
keit der Geldbusse ist diese in die entsprechende Arreststrafe von
sechs Stunden bis zu fünf Tagen umzuwandeln.

§ 5.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirk·

samkeit und gleichzeitig tritt das Gesetz vom 30. Mai ]898, L.-G.
und V.-Bl. Nr. 46, ausser Kraft.

§ 6.
Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind Meine Minister des Acker

'balles und des Innern beanftragt.

Kundmachung des Magistrats
der k. k. Haupt- und Residenzstadt

Wien,
betreffend das Verbot des Fei1haltens
und des Verkaufs mehrerer Arten von
Pflanzen mit Wurzoln, Rowie blühender

Obstreiser
auf den Märkten und in den Mn.rkt-

hallen in Wien
vom 27. September 1910.

Auf Grund des § .46, Ziffer 4, und des § 100 des Gemeinde
statutes für Wien vom 24. März 1900, L.-G.-Bl. Nr. ]7, sowie des
§ 3, Absatz 1, der Marktordnung für Wien wird zufolge Beschlusses
des Gemeinderates vom 16. _eptember 19] 0, Pr.-Z. 4685, angeordnet:

Auf den offenen Märkten und in den Markthallen Jes Wiener Ge,
meindegebietes dürfen folgende Pflanzen nicht feilgehalten oder ver.
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kauft werden, wenn sie mit den 'Wurzeln, bezw. Wurzelstöcken,
Knollen oder Zwiebeln versehen sind:

Küchenschelle (pulsatilla vulgaris und pratensis),
Wald-Windröschen (Anemone silvestris),
frühlings-Adonis (Adonis vernalis),
Schwarze Nieswurz (Helleborus niger),
Erdscheibe oder Zyklame (Cyclamen europaeum),
Bestaubte Schlüsselblume (primula farinosa),
Alle Enzianarten (Gentiana),
Wohlriechender eidelbast oder Steinröschen (Daphne cneorum),
Narzisse (Narcissus poeticus),
Alle Schwertlilienarten (Iris),
Alle Orchideen,
Türkenuund (Lilium martagon),
Hirschzunge (Scolopendrium officinarum).

ferner ist das feilhalten und der Verkauf von blühenden Obst
reisern auf den Märkten u,nd in den Markthallen verboten. Ausnahms
weise dar~ das feilhalten' und der Verkauf von blühenden Obstreisern
auf den Märkten und in den Markthallen dann stattfinden, wenn die
Gemeindevertretung des Produktionsortes den Produzenten eine bes,>n
dere Bewilligung hiezu schriftlich erteilt hat. Die Verkäufer haben
den Marktamtsorganeu diese Bewilligung vorzuweisen.

Diese Kundmachung tritt sofort in Wirk amkeit.
übertretungen dieser Vorschriften werden auf Grund der §§ 100

und ] 01 des Gemeindestatutes für Wien vom 24. März 1900, L.-G.-B1.
Nr. 17, mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 Kronen oJer mit
Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

S c h w e i z.

Verordnung über den Schutz
wildwachsender Pflanzen

des Kantons Unterwaiden ob dem Wald
vom 19. April 1010.

Art. 1. Das Ausrei sen und Ausgraben, das feiltieten und Ver
sendeu von seltenen wildwachsenden Pflanzen mit ihren Wurzeln,

ebenso das massenhafte Pflücken derselben ist verboten.
Au genommen von diesem Verbote ist das Ausgraben eIniger

Exemplare zu \\'i sen chaftlichen und chulzweck~n und der Verkauf
von aus amen selbst gezogenen Aipenpflallzen.

Art. 2. Der Regierungsrat wird, wenn sich das Bedürfnis heraus
stellt, ein Verzeichnis der zu schützenden Pflanzen herausgeben.. Er
ist ermächtigt, gewisse Pflanzenarten oder Standorte zeitweilig oder
dauernd mit absolutem Verbot zu belegen.

Vorbehalten sind die Privatrechte an Grund und Boden und der
darauf stehende,n Vegetation.

Art. 3. Bewilligungen, welche liber die in Art. 1 bezeichneten
Grenz(;n hinausgehen, können vom Regierungsrat erteilt werden unter
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dem Vorbehalt, dass der Bestand der Pflanzenart am betreffenden
Standorte nicht gefährdet wird.

Art. 4. Zuwiderhandlungen werden nach Massgabe \10~1 Art. 25
des Polizeistrafgesetzes mit Geldbusse bis auf 150 f"rs. oder mit
entsprechender freiheitsstrafe gebii st.

Art. 5. Diese Verordnung ist, abgesehen von der gesetzlichen
Publikation, durch Anschlag in den Hotels und Gasthäusern angemessen
bekan,nt zu machen.

Art. 6. Diese Verordullng tritt sofort in Kraft.. Der Regierun~s

rat wird mit der Veröffentlichung und dem Vollzug beauftragt. Durch
dieselbe wjrd der kantonsrätliche erlass vom 31. Mai 1878 betreffend
Schutz der Pflanze llEdelweiss" ersetzt.

I
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